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KG v. 28.08.2023 - 16 UF 21/23, RNotZ 2024, 40

Durchführung des gesetzlichen Versorgungsausgleichs
aufgrund sittenwidrigen Ausschlusses des
Versorgungsausgleichs im Ehevertrag

08.01.2025

Leitsatz

Die Regelung des Versorgungsausgleichs unterliegt, soweit nicht ausnahmsweise die EuGüVO anwendbar1.
ist, dem nach Art. 17 Abs. 4 EGBGB berufenen Recht und nach der danach berufenen Rechtsordnung
beurteilt sich auch die Inhalts- und Ausübungskontrolle gemäß § 8 Abs. 1 VersAusglG in Bezug auf eine von
den Ehegatten abgeschlossene Vereinbarung über den Versorgungsausgleich.
Wenn eine formal wirksame Vereinbarung der Ehegatten über den Versorgungsausgleich der Inhalts- und2.
Ausübungskontrolle nach § 8 Abs. 1 VersAusglG nicht standhält, ist der Versorgungsausgleich vom
Familiengericht von Amts wegen entsprechend den gesetzlichen Regelungen durchzuführen.
Im Rahmen der materiellen Wirksamkeitskontrolle einer ehevertraglichen Vereinbarung zum3.
Versorgungsausgleich ist zu prüfen, inwieweit durch die Vereinbarung Regelungen aus dem Kernbereich des
gesetzlichen Scheidungsfolgenrechts abbedungen werden und ob hierfür ggf. eine angemessene
Kompensation erfolgt. Sodann hat eine umfassende Prüfung der Vereinbarung anhand aller Umstände des
Einzelfalles zu erfolgen, bei der u.a. die Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Ehegatten, der
„Zuschnitt“ ihrer Ehe, die Auswirkungen der Vereinbarung, die aufenthaltsrechtlichen Verhältnisse eines
ausländischen Ehegatten sowie der Zweck, den die Ehegatten mit der Vereinbarung verfolgt haben, zu
berücksichtigen sind.
Wenn bei Abschluss einer Vereinbarung zum Versorgungsausgleich die ausländerrechtliche Rechtsposition4.
eines Ehegatten, falls es in diesem Zeitpunkt zur Trennung und Scheidung kommen sollte, völlig ungesichert
ist, spricht das für ein strukturelles Verhandlungsungleichgewicht zu Lasten dieses Ehegatten und ist im
Rahmen der Wirksamkeitskontrolle zu würdigen.
Der Hinweis eines Ehegatten, sowohl er als auch der andere Ehegatte seien „sowjetisch sozialisiert und5.
erzogen“ und deshalb von der Erwartung einer beiderseitigen Vollzeitberufstätigkeit während der Ehe
durchdrungen gewesen, rechtfertigt noch nicht die Annahme einer gleichberechtigten Partnerschaft „auf
Augenhöhe“, wenn sich aus den objektiven Umständen ein Anderes ergibt.

Sachverhalt

Der Antragsteller wendet sich gegen einen Versorgungsausgleich, den das Familiengericht im Rahmen eines
Scheidungsverbundes ausgesprochen hatte. Es ist dabei aufgrund des kompensationslosen Ausschlusses des
Versorgungsausgleichs,  der  Vereinbarung  von  Gütertrennung  trotz  Zugewinnanspruchs  und  dem
wechselseitigen Verzicht auf die Zahlung von nachehelichem Unterhalt von der Unwirksamkeit des Ehevertrages
ausgegangen.  Nach  den  Erwägungen  des  Gerichts  habe  zwischen  den  Ehegatten  ein  ganz  erhebliches
wirtschaftliches  Gefälle  bestanden  und  der  Ehemann  es  in  der  Hand  gehabt,  seine  Vorstellungen  vom
Ehevertrag einseitig durchzusetzen, da die Ehefrau bei einer Scheidung Deutschland hätte verlassen müssen.
Der Ehevertrag wurde vom Familiengericht daher für sittenwidrig erklärt und der Versorgungsausgleich trotz
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des Wiederspruchs des Ehemanns entsprechend den gesetzlichen Regelungen durchgeführt.

Entscheidung

Das  Kammergericht  bestätigte  die  Entscheidung  des  Familiengerichts  und  erklärte  den  Ehevertrag  für
sittenwidrig. Trotz der belarussischen Staatsangehörigkeit der Ehefrau richtet sich der Versorgungsausgleich
nach deutschem Recht, da dieser dem nach der Rom III-VO auf die Scheidung anwendbaren Recht untersteht,
welches sich hier nach dem gewöhnlichen Aufenthalt richtet.

Die  Ehevertragsfreiheit  erlaubt  den  Ehegatten  grundsätzlich,  die  Regelungen  zum  Versorgungsausgleich
auszuschließen  oder  zu  modifizieren,  jedoch  hält  der  vorliegende  Ehevertrag  einer  Inhalts-  und
Ausübungskontrolle nach §§ 138, 134, 242 BGB nicht stand. Bei diesem handelt es sich um einen sogenannten
„Globalverzicht“ hinsichtlich fast sämtlicher gesetzlicher Scheidungsfolgen, ohne dass eine Kompensation für
die Rechtsnachteile der Ehefrau vorgesehen wurde. Wird im Wesentlichen der Kernbereich abbedungen, so
müssen Vereinbarungen über den Versorgungsausgleich nach denselben strengen Kriterien geprüft werden wie
ein Unterhaltsverzicht. Auf objektiver Ebene ergab sich somit im Rahmen der Gesamtwürdigung bereits bei
Vertragsabschluss  eine  einseitige  Benachteiligung  der  Ehefrau  in  Form  eines  eindeutigen  Gefälles  in
wirtschaftlicher und aufenthaltsrechtlicher Hinsicht, da sie keiner regelmäßigen Erwerbstätigkeit nachgehen
konnte und im Falle einer Scheidung über keinen Aufenthaltstitel mehr verfügt hätte. Auch ein Verstoß auf der
subjektiven Seite liegt vor, da der Zweck (Finanzierung einer Eigentumswohnung), den der Ehemann mit der
Abrede verfolgt  hat,  gegen die  guten Sitten verstößt.  Die  Zwangslage der  Ehefrau wurde vom Ehemann
ausgenutzt  wurde,  da  er  um  die  hilflose  Lage  in  wirtschaftlicher  Hinsicht  sowie  den  „fragilen“
ausländerrechtlichen  Status  wusste.  Die  Vereinbarung  führt  daher  offensichtlich  zu  einer  einseitigen
Lastenverteilung,  die  nach  §  138  BGB  als  sittenwidrig  anzusehen  ist.

An diesem Ergebnis ändert auch eine salvatorische Klausel nichts, da die Nichtigkeitsfolge der Sittenwidrigkeit
notwendig den gesamten Vertrag erfasst. In der Folge war daher das Familiengericht nicht an die Vereinbarung
gebunden und konnte den Versorgungsausgleich von Amts wegen entsprechend den gesetzlichen Regelungen
durchführen.

Praxishinweis

Der  Beschluss  stellt  die  Grundsätze  zur  Wirksamkeitskontrolle  eines  Ehevertrages  im  Hinblick  auf  den
Ausschluss  des  Versorgungsausgleiches  sowie  die  Maßstäbe  zur  Prüfung  eines  Ehevertrages  noch  einmal
differenziert dar. Für die Gestaltung des Ehevertrags wird durch die Entscheidung erneut deutlich, dass es stets
auf  die genauen Umstände des Einzelfalls  ankommt,  die insgesamt zu würdigen sind.  Insbesondere beim
Versorgungsausgleich muss auf die Kernbereichs-Rechtsprechung geachtet werden.
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